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Zitat von MarieJ

1.

Eine nicht zu einer Risikogruppe im Sinne der SchulMail Nr. 15 (vom 18. April 2020)
gehörende Lehr- kraft, die in häuslicher Gemeinschaft mit einer oder einem
Angehörigen einer solchen Risikogruppe oder einer Schwangeren lebt, hat die gleichen
dienstlichen Pflichten wie sonstige nicht zu einer Risiko- gruppe zählenden Lehrkräfte.
Es liegen keine arbeitsmedizinischen Erkenntnisse vor, dass durch eine schulische
Präsenz solcher Lehrkräfte das Infektionsrisiko der Angehörigen zwingend signifikant
erhöht würde, wenn die herkömmlichen Hygieneempfehlungen eingehalten werden.
Den betroffenen Lehr- kräften wird empfohlen, in Zweifelsfällen ärztlichen Rat
einzuholen.

[…]

4.

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern,
Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine
Corona-relevante Vorerkrankung be- steht, so kann eine Beurlaubung nach § 43 Abs. 4
Satz 1 SchulG durch die Schulleiterin oder den Schul- leiter schriftlich erfolgen.

Habe ich das richtig verstanden?

Eine Lehrkraft mit z.B. einem asthmakranken Partner muss in wieder in die Schule, ein
Schüler/eine Schülerin mit asthmakrankem Vater nicht? 
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